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Teilrevision kommunale Nutzungsplanung -
Genehmigung 

Gemeinde Niederhasli 

Massgebende - Zonenplan Mst. 1:5'000 Seehalden vom 25. September 2012 
Unterlagen 	Ausschnitt Zonenplan 1:500 Seehalden vermasst vom 25. September 2012 (Informa-

tionsinhalt) 

- Zonenplan Mst. 1:5'000 Chratz vom 25. September 2012 

- Ausschnitt Zonenplan 1:500 Chratz vermasst vom 25. September 2012 (Informations-
inhalt) 

Sachverhalt 
Festsetzung Am 25. September 2012 hat die Gemeindeversammlung Niederhasli eine Teilrevision der 

Bau- und Zonenordnung festgesetzt. Gegen diesen Beschluss wurden gemäss Rechts-
kraftbescheinigungen des Bezirksrats Dielsdorf vom 12. November 2012 und des Baure-
kursgerichts des Kantons Zürich vom 16. November 2012 keine Rechtsmittel ergriffen. 

Mit Beschluss des Regierungsrats Nr. 735 vom 26. Juni 2013 wurde die Revision der 
Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Niederhasli nach Anhörung der Gemeinde teil-
weise genehmigt. Die Einzonung des Gebiets Chratz in die Kernzone K3 mit Gestal-
tungsplanpflicht wurde einstweilen wegen der Beschränkungen, die durch die Kulturlandi-
nitiative entstanden waren, von der Genehmigung ausgenommen. Die Einzonung sei 
nach der Klärung zum Umgang mit der Kulturlandinitiative erneut beim Amt für Raument-
wicklung zu beantragen. 
Die Einzonung des Gebiets Seehalden in die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen 
wurde ebenfalls einstweilen von der Genehmigung ausgenommen. Die Genehmigung der 
Einzonung wurde an die Bedingung geknüpft, dass der kantonalen Fachstelle Boden-
schutz ein Projekt für die Kompensation der Fruchtfolgeflächen im Gebiet Seehalden vor-
gelegt wird. 

Mit Protokollauszug des Gemeinderats vom 16. Mai 2017 ersucht die Gemeinde Nieder-
hasli um Genehmigung der beiden Einzonungen. 

Erwägungen 
A. 	Formelle Prüfung 
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig. 
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B. 	Materielle Prüfung 
Zusammenfassung der Das Gebiet Chratz liegt im Siedlungsgebiet gemäss kantonalem Richtplan (vgl. Kantona-

Vorlage ler Richtplan, Beschluss des Kantonsrats [Festsetzung], Stand 18. September 2015). Im 
Rahmen der teilweisen Nichtgenehmigung der Bau- und Zonenordnung der Gemeinde 
Niederhasli wurde festgestellt, dass die Einzonung des teilweise bereits überbauten Ge-
biets von der Landwirtschaftszone in die Kernzone 3 unter Auflage einer Gestaltungs-
planpflicht (Zielsetzung: Umgang mit empfindlichem Siedlungsrand, Nähe zu überkom-
munalen Schutzobjekten, Erschliessung) grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Die Ein-
schränkungen durch die Kulturlandinitiative verhinderten eine Genehmigung jedoch 
einstweilen. 

Die zur Einzonung im Gebiet Seehalden von der Landwirtschaftszone in die Zone für 
öffentliche Bauten beantragte Fläche liegt ausserhalb des Siedlungsgebiets gemäss 
kantonalem Richtplan. Gemäss § 47 PBG sind Bauzonen innerhalb des im kantonalen 
Richtplan kartographisch bezeichneten Siedlungsgebiets auszuscheiden. Gemäss 
Ziff. 3.2.3 lit. c des Richtplantextes kann mit der nachgeordneten Richt- und Nutzungs-
planung das Landwirtschaftsgebiet zur Wahrnehmung der Aufgaben des jeweiligen Pla-
nungsträgers durch Ausscheidung von Erholungsgebieten bzw. in der Nutzungsplanung 
durch Festsetzung von Freihaltezonen, Erholungszonen, Gestaltungsplänen oder Zonen 
für öffentliche Bauten und Anlagen „durchstossen" werden. Im Rahmen der Genehmigung 
solcher Planungsmassnahmen sind jedoch hohe Anforderungen an die sachgerechte 
Interessenabwägung zu stellen. Insbesondere ist darzulegen, weshalb die betreffenden 
Nutzungen nicht zweckmässig innerhalb des Siedlungsgebiets untergebracht werden 
können, und es sind die Anordnungen des Sachplans Fruchtfolgeflächen zu berücksichti-
gen. 

Im kommunalen Richtplan der Gemeinde Niederhasli, der mit RRB Nr. 1670 vom 8. Sep-
tember 1999 teilweise genehmigt wurde, ist das betreffende Grundstück Seehalde im 
Perimeter des Gebiets mit hohem Anteil öffentlicher Bauten enthalten (Siedlungs- und 
Landschaftsplan). 

Im Rahmen der Anhörung zur teilweisen Nichtgenehmigung der Revision der Nutzungs-
planung wurde von der Gemeinde Niederhasli nachvollziehbar dargelegt, dass eine Er-
neuerung oder Erweiterung der Mehrzweckhalle am vorgesehenen Standort Mettmen-
hasli durch die Nutzung von Synergien mit der vorgesehenen Umgestaltung des Natur-
und Erholungsraums Mettmenhaslisee sinnvoll ist. Insbesondere sollen rund 900 m2  
Parkplatzfläche in Seenähe aufgehoben und an die neu einzuzonende Fläche verscho-
ben werden. Diese Parkplätze können einer Doppelnutzung für Erholungssuchende und 
Nutzer und Nutzerinnen der neuen Mehrzweckhalle zugeführt werden. Weiterhin ergibt 
sich aus dem starken Bevölkerungszuwachs der Gemeinde Niederhasli ein langfristig 
erhöhter Schulraumbedarf, für den Planungssicherheit geschaffen werden soll. 

Die Genehmigung der Einzonung Seehalden wurde an die Bedingung geknüpft, dass der 
kantonalen Fachstelle Bodenschutz ein Projekt für die Kompensation der Fruchtfolgeflä-
chen im Gebiet Seehalden vorgelegt wird. 



für 
entwicklung 

Baudirektion 
3/3 

C. 	Ergebnis 
Da die Beschränkungen hinsichtlich der Kulturlandinitiative seit Januar 2017 entfallen 
sind, steht der Genehmigung der Einzonung Chratz nichts mehr entgegen. 

Die Einzonung des Gebiets Seehalden wurde von der Baudirektion an das Vorliegen ei-
nes Kompensationsprojekts für die beanspruchten Fruchtfolgeflächen geknüpft. Da die 
Einzonung Seehalden jedoch Verluste von Fruchtfolgeflächen von weniger als 5'000 m2  
(4'675 m2) bewirkt, kann die Gemeinde Niederhasli die Verluste kumulieren. Die Kompen-
sation ist zu realisieren, sobald die Gesamtverluste mehr als 5'000 m2  betragen. 

Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen 
und kann genehmigt werden (§ 5 Abs. 1 PBG). Gemäss § 5 Abs. 3 PBG ist der Genehmi-
gungsentscheid von der Gemeinde zusammen mit dem geprüften Akt zu veröffentlichen 
und aufzulegen. 

Die Baudirektion verfügt: 

I. Die Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung, Einzonung Chratz und Einzo-
nung Seehalden, die die Gemeindeversammlung Niederhasli mit Beschluss vom 
25. September 2012 festgesetzt hat, wird genehmigt. 

II. Die Gemeinde Niederhasli wird eingeladen 

- Dispositiv I zu veröffentlichen 

nach Inkrafttreten die Änderungen in der amtlichen Vermessung nachführen zu 
lassen 

III. Mitteilung an 

- Gemeinde Niederhasli (unter Beilage von einem Dossier) 

- Verwaltungsgericht (unter Beilage von einem Dossier) 

- Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers) 

Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers) 

- Bänziger Kocher Ingenieure AG, Dorfstrasse 9, 8155 Niederhasli 
(Nachführungsstelle) 

Amt für Landschaft und Natur, Fachstelle Bodenschutz 

VERSENDET AM 1 8. JULI 2017 
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Zonenplan

Für die Baudirektion:

BDV Nr. 

Von der Baudirektion am:

Der Präsident:                                       Der Schreiber:

Namens der Gemeindeversammlung,

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am:
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